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V e r s i c h e r u n g s r e c h t
Ersatz eingesetzter Bonusmeilen von Rei-
serücktrittskostenversicherung umfasst
Die eingesetzten Bonusmeilen für einen 
Flug sind von einer Reiserücktrittskosten-
versicherung umfasst, wenn die Bonusmei-
len bei einer Stornierung des Fluges wegen 
Krankheit nicht erstattet werden. Dies hat 
der Bundesgerichtshof entschieden.

Im August 2019 hatte ein Mann sowohl 
einen Hin- als auch einen Rückflug von 
Deutschland in die USA gebucht, welche 
er mit seinen Bonusmeilen bezahlte. Die 
Flüge musste der Mann wegen Krankheit 
stornieren. Da ihm die Bonusmeilen von 
der Fluggesellschaft nicht erstattet wurden, 
beanspruchte der Mann seine Reiserück-
trittskostenversicherung. Diese sah in ihren 
Allgemeinen Bedingungen vor, dass eine 
Entschädigung geleistet wird, „bei Nichtan-
tritt der Reise für die dem Reiseunterneh-
men oder einem anderen vom Versicherten 
vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten“. 
Da sich der Versicherer weigerte zu zahlen, 
erhob der Mann Klage.
Sowohl das Amtsgericht als auch das Land-
gericht Wuppertal wiesen die Klage ab. Ihrer 
Ansicht nach sei der Ersatz der Bonusmeilen 
nicht von der Reiserücktrittskostenversiche-
rung umfasst. Gegen diese Entscheidung 
legte der Kläger Revision ein.
Der Bundesgerichtshof entschied zu Guns-
ten des Klägers. Ihm stehe ein Anspruch 
auf Ersatz der Bonusmeilen zu. Die vom 
Versicherer zu leistende Entschädigung für 

die einem Reiseunternehmen oder einem 
anderen vertraglich geschuldeten Rück-
trittskosten umfasse auch den Ersatz für 
Bonusmeilen, die eine versicherte Person 
zur Begleichung angefallener Reisekosten 
eingesetzt hat und die sie gemäß den Be-
dingungen des Bonusmeilenprogramms 
nach Stornierung der Reise nicht erstattet 
erhält. Bonusmeilen komme ein Wert zu, 
weil sie im Rahmen des Bonusprogramms 
als Gegenleistung für angebotene Waren 
oder Dienstleistungen eingesetzt werden 
können. Dem Kläger sei daher eine Vermö-
genseinbuße entstanden, für die der Versi-
cherer versprochen habe einzustehen.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 01.03.2023 – IV ZR 112/22 –

M i e t r e c h t
Ein beabsichtigter Verkauf der Wohnung 
rechtfertigt bei entsprechender Voran-
kündigung Zutritt des Vermieters zur 
Wohnung
Beabsichtigt der Vermieter den Verkauf der 
Wohnung, so steht ihm grundsätzlich bei 
entsprechender Vorankündigung ein Zu-
trittsrecht zur Wohnung zu. Jedoch kann 
eine psychische Erkrankung des Mieters 
eine Zutrittsverweigerung rechtfertigen. 
Dies hat der Bundesgerichtshof entschie-
den.
Die Vermieter einer in Bayern liegenden 
Wohnung wollten diese verkaufen und 
baten daher im Jahr 2019 den Mieter um 
Zutritt zur Wohnung. Dies lehnte der Mieter 
unter Verweis auf seine psychische Erkran-
kung ab. Der Mieter litt an depressiven Ver-
stimmungszuständen, Ängsten, Zwängen 
und dissoziativen Störungen. Er befand sich 
seit über 20 Jahren in ambulanter und sta-
tionärer Therapie. Die Vermieter ließen dies 
nicht gelten und erhoben Klage.
Während das Amtsgericht Hersbruck der 
Klage stattgab, wies sie das Landgericht 
Nürnberg-Fürth ab. Ein Sachverständigen-
gutachten hatte nämlich ergeben, dass eine 
Begehung der Wohnung des Mieters durch 
die Vermieter, einem Makler und Kaufinte-
ressenten zu einer erheblichen Verschlech-
terung des Gesundheitszustands des Mie-
ters bis hin zu einer Selbsttötung führen 
könne. Gegen die Entscheidung des Land-
gerichts legten die Vermieter Revision ein.
Der Bundesgerichtshof führte zum Fall zu-

nächst aus, dass die Vermieter grundsätzlich 
ein Zutrittsrecht zur Wohnung haben, wenn 
die Wohnung anlässlich eines beabsichti-
gten Verkaufs durch Immobilienmakler, 
Gutachter und Kaufinteressenten besichtigt 
werden soll. Jedoch könne der Mieter den 
Zutritt verweigern, wenn dies aus gesund-
heitlichen Gründen angezeigt ist. Ob dies 
hier der Fall sei, lass sich nicht abschließend 
feststellen.

Das Landgericht habe nicht ausreichend 
berücksichtigt, so der Bundesgerichtshof, 
dass nach dem Sachverständigengutachten 
eine Vertretung des Mieters bei einer Woh-
nungsbesichtigung möglich sei und dies zu 
einer Verringerung des gesundheitlichen 
Risikos führen würde. Der Bundesgerichts-
hof verwies den Fall daher zurück.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 26.04.2023 – VIII ZR 420/21 –

F a m i l i e n r e c h t
Nutzungsvergütung für Nutzung der 
gemeinsamen Immobilie während der 
Trennungszeit richtet sich nicht nur nach 
ortsüblicher Marktmiete
Die Nutzungsvergütung für die Nutzung 
einer gemeinsamen Immobilie in der Tren-
nungszeit gemäß § 1361 b Abs. 2 Satz 2 BGB 
richtet sich nicht allein nach der ortsüb-
lichen Marktmiete. Vielmehr spielen weitere 
Gesichtspunkte, wie etwa die Leistungsfä-
higkeit des verbleibenden Ehegatten und 
die Einkommensverhältnisse der Ehegatten 
eine Rolle. Dies hat das Oberlandesgericht 
Stuttgart entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall stritten sich 
die getrennt lebenden Eheleute seit dem 
Jahr 2022 vor dem Amtsgericht Ravensburg 
über die Zahlung einer Nutzungsvergütung. 
Nach der Trennung der Eheleute verblieb 
die Ehefrau zusammen mit den drei ge-
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meinsamen minderjährigen Kindern in der 
im hälftigen Miteigentum der Eheleute ste-
henden Immobilie. Der Ehemann verlangte 
daraufhin die Zahlung einer Nutzungsent-
schädigung in Höhe der Hälfte der ortsüb-
lichen Marktmiete. Das Amtsgericht bejahte 
im Wesentlichen einen Anspruch auf Nut-
zungsentschädigung. Dagegen richtete sich 
die Beschwerde der Ehefrau.
Das Oberlandesgericht Stuttgart entschied 
zu Gunsten der Ehefrau. Dem Ehemann ste-
he kein Anspruch auf Zahlung einer Nut-
zungsentschädigung gemäß § 1361 b Abs. 2 
Satz 2 BGB zu. Denn dies würde nicht der 
Billigkeit entsprechen. Zwar richte sich die 
Höhe des Nutzungsentgelts grundsätz-
lich nach der Höhe des halben Mietwerts 
des Gesamtobjekts, orientiert an der orts-
üblichen Miete. Jedoch seien im Einzelfall 
weitere Billigkeitsgesichtspunkte zu berück-
sichtigen, wie etwa die Leistungsfähigkeit 
des in der Immobilie verbleibenden Ehegat-
ten und damit verbundener Unterhalts-
pflichten sowie die Einkommensverhältnisse 
der Ehegatten.
Oberlandesgericht Stuttgart,
Beschluss vom 13.07.2023 – 18 UF 97/22 –

F l u g g a s t r e c h t
Fluggast muss trotz Kenntnis über Flug-
verspätung zur Abfertigung erscheinen
Ein Fluggast muss auch dann zur Abferti-
gung erscheinen, wenn er Kenntnis über 
eine Flugverspätung hat. Dies gilt auch 
dann, wenn der gebuchte Flug sich voraus-
sichtlich um mehr als drei Stunden verspä-
tet. Erscheint der Fluggast nicht, besteht 
kein Anspruch auf Ausgleichszahlung ge-
mäß Art. 7 Abs. 1 der Fluggastrechteverord-
nung (VO). Dies hat das Amtsgericht Köln 
entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall klag-
ten zwei Fluggäste im Jahr 2023 vor dem 
Amtsgericht Köln auf Zahlung einer Aus-
gleichsleistung wegen einer über fast fünf-
stündigen Verspätung ihres Flugs. Die Flug-
gesellschaft verweigerte eine Zahlung mit 
der Begründung, dass die Kläger nicht zur 
Abfertigung erschienen sind und somit den 
Flug gar nicht angetreten haben. Die Kläger 
meinten, dass der Flug für sie keinen Sinn 
mehr gehabt habe, da der geplante Termin 
am Reiseziel durch die Verspätung nicht 
habe eingehalten werden können.
Das Amtsgericht Köln entschied gegen die 
Kläger. Diesen stehe kein Anspruch auf 
Ausgleichszahlung gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 
zu. Denn dies setzte unter anderem voraus, 
dass die Fluggäste den Flug antreten (Art. 3 
Abs. 1 a) VO). Dies gelte auch dann, wenn 
sich der Flug voraussichtlich um mehr als 
drei Stunden verspätet. Zwar werde der 

Fall einer großen Flugverspätung einer An-
nullierung des Fluges gleichgestellt. Es sei 
aber zu beachten, dass ein Fluggast im Fal-
le der Annullierung sein Reiseziel gar nicht 
erreicht, während er im Falle einer großen 
Verspätung das Ziel durchaus erreiche, nur 
verzögert. Eine schematische Gleichstellung 
von Verspätung und Annullierung verbiete 
sich daher.
Zudem falle es nach Auffassung des Amts-
gerichts in die persönliche Risikosphäre des 
Fluggastes, ob er sich seinen Aufenthalt 
so organisiert, dass der private Reisezweck 
nur dann erfüllt werden kann, wenn der 
Flug überpünktlich durchgeführt wird, oder 
nicht.
Amtsgericht Köln,
Urteil vom 21.07.2023 – 149 C 119/23 –

R e i s e r e c h t
Reisender muss sich über typische Witte-
rungsbedingungen am Zielort der Reise 
selbst informieren
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
hat klargestellt, dass ein Reisender sich 
grundsätzlich selbst über allgemein zu-
gängliche Quellen über die klimatischen 
Bedingungen des Reiseziels informieren 
kann und muss. Den Reiseveranstalter trifft 
keine Aufklärungspflicht, da kein Wissens-
gefälle vorliegt. Der Klägerin stünden keine 
Minderungsansprüche zu, soweit die von ihr 
gebuchte Ecuadorreise in die dort im De-
zember herrschende Regenzeit fiel.
Die Klägerin buchte bei der Beklagten 
für sich und ihren Partner eine exklusive 
Ecuador-Privatrundreise für Mitte bis Ende 
Dezember 2021 für rund 18.000 Euro. We-
gen zahlreicher behaupteter Mängel u.a. 
witterungsbedingter Beeinträchtigungen, 
eines ausgefallenen Ausflugs und Lärmbe-
lästigungen verlangt sie nun Minderung des 
Reisepreises in Höhe von gut 6.000 Euro 
von der Beklagten. Das Landgericht hatte 
der Klage in Höhe von gut 800 Euro u.a. we-
gen eines ausgefallenen Ausflugs und der 
erlittenen Lärmbelästigungen stattgegeben 
und Ansprüche wegen witterungsbedingter 
Beeinträchtigungen abgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Berufung hat-
te auch vor dem OLG keinen Erfolg. Das 
Landgericht habe zu Recht Ansprüche we-
gen witterungsbedingter Sichtbeeinträch-
tigungen auf ihrer Ecuadorreise verneint, 
betonte das OLG. Der Veranstalter einer 
Reise hafte grundsätzlich nicht für „die im 
Zielgebiet herrschenden Wetterverhältnisse 
und klimatischen Gegebenheiten“.
Die Beklagte sei auch nicht verpflichtet 
gewesen, die Klägerin vor Abschluss des 
Reisevertrags über die im Reisemonat De-
zember in Ecuador üblicherweise zu erwar-
tenden Witterungsbeeinträchtigungen auf-
zuklären und auf Regenzeiten hinzuweisen. 
Eine gesteigerte Informationspflicht eines 
Reiseveranstalters bestehe nur hinsichtlich 
der Umstände, bei denen der Reisende über 
ein Informationsdefizit verfügt. Vorliegend 
habe sich die Klägerin indes ohne Weiteres 
über das Internet über die klimatischen Be-
sonderheiten am Urlaubsort informieren 
können. Das Internet biete dem Reisenden 
umfangreiche, aktuelle und unentgeltliche 
Informationen - unabhängig vom typischer-

weise erst nach der Entscheidung für ein 
Zielgebiet erfolgten Erwerb eines Reisefüh-
rers. Bereits bei einer einfachen Recherche 
im Internet sei ersichtlich, dass der Monat 
Dezember sowohl im Andenhochland als 
auch im Amazonasgebiet als regenreich 
gelte und damit Sichtbeeinträchtigungen 
aufgrund von Regen und Nebel allgemein 
zu erwarten gewesen seien. Hier habe sich 
damit ein allgemeines Umwelt- bzw. Um-
feldrisiko verwirklicht.
Der Umstand, dass es sich um eine recht 
hochpreisige Reise gehandelt habe, führe 
nicht zu einer besonderen Beratungspflicht. 
Maßgeblich für den Reisepreis sei vielmehr 
die Ausgestaltung als exklusive Privatreise 
mit Gabelflug gewesen.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 28.08.2023 – 16 U 54/23 –

G r u n d s t ü c k s r e c h t
Kein Zugang zur Straße: Gartenbesitzer 
darf über Nachbargrundstück gehen
Wer keinen Zugang zur Straße hat, darf über 
Nachbars Grundstück gehen. Auch wenn es 
den Nachbarn stört. Dies hat das Landge-
richt Lübeck in einem Fall entschieden, in 
dem eine Frau den Weg zur Gartenparzelle 
des Nachbarn mit Pflanzsteinen blockiert 
hatte.

Die beklagte Frau lebt mit ihrer Familie auf 
einem Grundstück mit Garten. Daneben 
liegt die Gartenparzelle eines Mannes – 
ohne Verbindung zur öffentlichen Straße. 
Um zu seinem Garten zu kommen, muss der 
Mann über das Grundstück der Frau gehen. 
Da die Frau das nicht möchte, blockierte sie 
eines Tages den Weg mit Pflanzsteinen. Der 
Mann klagte und forderte vor Gericht, dass 
die Frau den Weg freiräumt. Er möchte mit 
Rasenmäher oder Schubkarre ungehindert 
in seinen Garten kommen.
Das Landgericht Lübeck hat entschieden: 
Die Frau muss den Weg freiräumen, weil die 
Gartenparzelle des Mannes keine eigene 
Verbindung zur öffentlichen Straße habe. 
Dem Kläger stehe daher ein Notwegerecht 
über das Grundstück der Frau zu. Diesen 
Weg müsse er ungehindert nutzen dürfen. 
Etwaige Beeinträchtigungen müsse die Be-
klagte hinnehmen. Das Gesetz schreibe ei-
nen Vorrang des Notwegerechts vor.
Landgericht Lübeck,
Urteil vom 18.08.2023 – 3 O 309/22 –
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